
Beschlussauszug
aus der

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Lüdersdorf 

vom 02.06.2020

Top 6.2 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 "Einzelhandel am 
Bahnhof" der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB - 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Der Ausschussvorsitzende, Herr Arnold, und Mitarbeiter des Planungsbüros Mahnel 
erläutern den Sachverhalt zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24. 
Fragen der Mitglieder und Gäste werden beantwortet.

Beschluss:
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt empfiehlt:
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ der 

Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg bestehend aus der Planzeichnung 
Teil (A) und dem Text Teil (B), begrenzt: 
- im Norden: durch die Bahnhofstraße, 
- im Osten: durch das vorhandene Einkaufszentrum, 
- im Süden: durch die Anlagen der Deutschen Bahn AG, Bahnstrecke Lübeck – 
Bad-Kleinen-Straßburg (Uckerm.), 
- im Westen: durch die Hauptstraße (Landesstraße 02) 
und der Entwurf der Begründung werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der Begründung sind nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die 
Dauer von 30 Tagen öffentlich auszulegen. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen in das 
Internet einzustellen. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB am Planverfahren zu beteiligen. 

4. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu 
erfolgen. 

5. In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde Lüdersdorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
7 0 0


